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Gesetz va ••••••••••••••••• über

die Förderung der Familien im Burgenland

(Bgld. Faailienförderungsgesetz)

Der Landtag hat beschlossen:

1. ABSCIDIITT

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEK

S 1

Zielsetzung

(1) Aus der Verantwortung der Gesellschaft für die Familie fördert

und schützt das Land Burgenland die Familie als Ausdruck und wesent

liche Grundlage menschlicher Gemeinschaft.

(2) Die Verantwortung von Familie und Gesellschaft füreinander

soll gestärkt werden. Jene Bevölkerungsgruppen im Burgenland, die

Sorgepflichten für unversorgte Kinder zu tragen haben, sollen bei

der Pflege und Erziehung ihrer Kinder unterstützt und gefördert

werden.
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S 2

Gegenstand

(1) Im Rahmen dieses Gesetzes werden vom Land nach Maßgabe der im

jeweiligen Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel die Fami
lien durch Gewährung eines Familienzuschusses gefördert.

(2) Auf die Gewährung von Förderungsmitteln im Sinne des Abs. 1

besteht kein Rechtsanspruch.

S 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes gelten:

1. als Kinder einer Person

a) deren Nachkommen,
b) deren Wahlkinder,
c) deren Stiefkinder,
d) deren Pflegekinder;

2. als anrechenbares Familieneinkommen die Summe der Einkommen der

Förderungswerber im Sinne des S 6;
3. alle Bezeichnungen, die in diesem Gesetz sprachlich in der

männlichen Form verwendet werden, sinngemäß auch in der weib

lichen Form.

S 4

Gebühren- und Abgabenbefreiung

Alle Amtshandlungen und schriftlichen Ausfertigungen in Angelegen
hei ten dieses Gesetzes sind von den durch landesrechtliche Vor-
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schriften vorgesehenen Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit
(Gebühren- und Abgabenbefreiung).

S 5

Förderungsgrundsätze

( 1) Förderungen sind nur auf Ansuchen zu gewähren. Sie sind in
Form von schriftlichen Förderungszusagen zu erteilen.

(2) Förderungen sind nur insoweit zu gewähren, als nicht von einer

anderen Gebietskörperschaft, von einem Sozialversicherungsträger
oder von einer sonstigen Körperschaft öffentlichen Rechts Leistungen
für gleichartige Zwecke erbracht werden.

(3) Über die Förderung nach diesem Gesetz kann weder durch Abtre

tung, Anweisung oder Verpfändung, noch auf irgendeine andere Weise
unter Lebenden verfügt werden. Die Förderung darf von Dritten nicht
gepfändet und nicht in das pfändbare Einkommen eingerechnet werden.

S 6

Förderungswerber

Förderungen nach diesem Gesetz können gewährt werden:
1. Personen, die in einer Ehe oder in einer Lebensgemeinschaft

zusammenleben und mindestens ein unversorgtes Kind im gemein
samen Haushalt versorgen, oder

2. Personen, die als Alleinerzieher mindestens ein im gemeinsamen

Haushalt lebendes unversorgtes Kind versorgen,

sofern sie für das Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376, zuletzt geändert
durch das Gesetz, BGBI. Nr. 367/1991, haben.
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2. ABSCHNITT

BESONDEREBESTIMMUNGEN

ÜBER DIE FÖRDERUNG

§ 7

Förderungsvoraussetzungen

Ein Familienzuschuß darf nur gewährt werden, wenn

1. das im gemeinsamen Haushalt lebende Kind die österreichische

Staatsbürgerschaft besitzt und das dritte Lebensjahr noch nicht

vollendet hat;

2. die Förderungswerber und das im gemeinsamen Haushalt lebende

Kind ihren ordentlichen Wohnsitz im Burgenland haben;

3. die Förderungswerber den Zuschuß mit dem amtlichen Formblatt

beantragen und die erforderlichen Unterlagen anschließen;

4. das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen die Einkommensgrenzen der

Anlage nicht übersteigt;

5. sich die Förderungswerber verpflichten den Familienzuschuß

rückzuerstatten, wenn die Förderung durch unrichtige oder

unvollständige Angaben oder Nachweise erwirkt worden ist.

S 8

Familienzuschuß

(1) Der Familienzuschuß wird ab AntragsteIlung längstens auf die

Dauer von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten und bis zur Vollendung

des 3. Lebensjahres gewährt. Er kann ab AntragsteIlung auch rückwir

kend für drei Lebensmonate des Kindes gewährt werden, sofern die

Förderungsvoraussetzungen für den gesamten Förderungszeitraum

vorliegen.
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(2) Grundsätzlich wird der Familienzuschuß, der aus einer monatli

chen finanziellen Zuwendung besteht, für jedes Kind im 3. Lebensjahr

gewährt.

(3) In jenen Fällen, in denen kein Anspruch auf Karenzurlaubsgeld

besteht, kann der Familienzuschuß auch im 1. oder 2. Lebensjahr des

Kindes beantragt werden.

(4) Die Höhe des Familienzuschusses richtet sich nach dem gewich

teten Pro-Kopf-Einkommen der Familie und wird nur gewährt, wenn

dieses den Betrag von 5 5.000,-- nicht übersteigt. Er beträgt

zwischen 5 500, -- und 5 1.500, --. Die jeweilige Höhe ist aus der

Anlage zu diesem Gesetz, die einen integrierten Bestandteil dieses

Gesetzes bildet, zu entnehmen.

(5) Das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen der Familie ergibt sich aus

dem anrechenbaren Familieneinkommen, geteilt durch den Gewich

tungsfaktor.

S 9

Anrechenbares Familieneinkommen

(1) Als Einkommen unselbständig Erwerbstätiger und Pensions-,

Renten-, Versorgungs- und Ruhegenußbezieher gilt das Einkommen gemäß

S 2 Abs. 3 Z 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBI.

Nr. 400, zuletzt geändert durch das Gesetz, BGBl. Nr. 412/1991,

abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge und der Lohnsteuer. Dem

Einkommen sind die Familienbeihilfen und die für besondere Verwen

dungszwecke bestimmten Zuwendungen und Beihilfen, die entweder zur

Abdeckung des Mehraufwandes wegen körperlicher und geistiger Behin

derung oder wegen Vorliegens von Hilflosigkeit und pflegebedürftig

keit gewährt werden, wie z.B. Hilflosenzuschuß, Blindenbeihilfe oder

Pflegegeld nach den Bestimmungen des Bgld. Behindertengesetzes,

nicht anzurechnen.
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(2) Als Einkommen gilt bei den Beziehern sonstiger Einkommen das

gemäß S 2 Abs. 4 EStG 1988 zu ermittelnde Einkommen laut Einkommen

steuerbescheid - abzüglich der ausgewiesenen Einkommensteuer - des

der Antragstellung vorangegangenen Kalenderjahres.

(3) Als Einkommen sind bei nicht buchführungspflichtigen Land- und

Forstwirten 4,16 % des Einheitswertes monatlich, zuzüglich des

Monatsanteils von außerlandwirtschaftlichen Einkommen, anzunehmen.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens gemäß Abs. 1 bis 3 sind das

Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, das Karenz- und Teilkarenzur

laubsgeld, Teilzeitbeihilfen, Unterhaltszahlungen, Zuschlag zur

Geburtenbeihilfe gemäß SS 35 abis 35 f Familienlastenausgleichsge

setz 1967 sowie Pflegegeld für Pflegekinder einzubeziehen.

S 10

Gewichtungsfaktor

Der Gewichtungsfaktor wird durch das Zusammenzählen der Gewich

tungseinhei ten der einzelnen Familienmi tglieder gebildet. Die Ge

wichtungseinheit für die einzelnen Familienmitglieder wird wie folgt

festgelegt:

für einen unterhaltspflichtigen Erwachsenen ....•..•..•...• 1,0

für einen zweiten Erwachsenen ...••.....•......•..•......•. O,8

für jedes unterhaltsberechtigte Kind ..•.....•........•.... O,S.

S 11

Anträge

( 1) Der Antrag auf Gewährung eines Familienzuschusses ist

Verwendung des dafür bestimmten Formblattes beim Amt der

Landesregierung einzubringen, wobei alle notwendigen

unter

Bgld.

Daten
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vollständig einzutragen bzw. die erforderlichen Unterlagen anzu
schließen sind.

(2) Sind zur Beurteilung des Antrages weitere Angaben oder Nach
weise erforderlich, so sind auch diese beizubringen.

(3) Der Antragsteller ist schriftlich zu informieren, ob ihm ein

Familienzuschuß gewährt wird oder nicht.

S 12

Meldung von Änderungen

Die Förderungswerber sind verpflichtet, dem Amt der Landesregierung
unverzüglich sämtliche Tatsachen anzuzeigen, die den Verlust der

Förderung zur Folge haben.
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3. ABSCHRIft

FAMILIEHBEIRAT

S 13

AUfgaben und Gegenstand

(1) Beim Amt der Burgenländischen Landesregierung ist als Bera
tungsorgan der Landesregierung ein Familienbeirat einzurichten.

(2) Der Familienbeirat hat die Interessen der burgenländischen

Familien wahrzunehmen und die Landesregierung
1. bei der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen, welche die Familien

im besonderen Maße berühren,
2. in grundsätzlichen Fragen der Familienförderung,
3. in sonstigen familienpolitischen Fragen, welche von

grundlegender Bedeutung sind

zu beraten.

S 14

Zusammensetzung

(1) Dem Familienbeirat gehören als Mitglieder an:

1. das nach der Referatseinteilung zuständige Regierungsmitglied

als Vorsitzender;
2. der beamtete Leiter der nach der Geschäftseinteilung des Amtes

der Landesregierung für die Vollziehung der Familienangelegen
heiten zuständigen Abteilung als Vorsitzender Stellvertreter;

3. neun Vertreter der im Landtag vertretenen politischen Parteien,

wobei die Zuteilung nach dem Stärkeverhältnis vorzunehmen ist;
4. je ein Vertreter der römisch-katholischen Kirche und der

evangelischen Kirche AB;

5. der beamtete Leiter der nach der Geschäftseinteilung des Amtes
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der Landesregierung für die Vollziehung der Finanzangelegenhei
ten zuständigen Abteilung.

(2) Für den Verhinderungsfall - ausgenommen im Vorsitz - ist für

jedes Mitglied des Familienbeirates in gleicher Weise ein Ersatzmit

glied zu bestellen.

(3) Der Familienbeirat kann seinen Sitzungen weitere fachkundige

Personen und Auskunftspersonen mit beratender Stimme beiziehen.

S 15

Mitglieder

(1) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Familienbeirates sind

von der Landesregierung für die Dauer einer Gesetzesperiode des

Landtages über Vorschlag der Nominierungsberechtigten des S 14 zu

bestellen. Sie bleiben jedoch jeweils bis zur Neubestellung der

Mitglieder im Amt. Durch Ausscheiden frei gewordene Stellen sind neu

zu besetzen.

(2) Die Landesregierung hat umgehend nach ihrer Wahl (Konstituie

rung des Landtages), unter Setzung einer Frist von fünf Wochen,

Vorschläge für die Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder

des Familienbeirates einzuholen. Nach ergebnislosem Fristablauf hat

die Landesregierung die erforderlichen Bestellungen ohne Bindung an

einen Vorschlag vorzunehmen.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht, an den Sitzungen und Abstimmun
gen des Familienbeirates teilzunehmen und Anträge zu stellen.

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder haben ihr Amt gewissenhaft

und unparteiisch auszuüben.

(5) Die Mitgliedschaft und Ersatzmitgliedschaft zum Familienbeirat
ist ein unbesoldetes Ehrenamt.
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S 16

Geschäftsführung

Die Geschäfte des Familienbeirates führt der Vorsitzende. Das

erforderliche Personal und die entsprechenden Hilfsmittel sind dem

Fami1ienbeirat im Rahmen des Amtes der Landesregierung beizustellen.

S 17

Geschäftsordnung

Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung des Familienbei

rates, insbesondere über die Einberufung und Besch1ußfassung, ist

durch Verordnung der Landesregierung zu regeln.
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4. ABSCHNITT

SCHLUSSBESTIMMUNGER

S 18

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes können bereits ab dem

auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Sie dürfen

frühestens gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft gesetzt werden.
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AIILAGE ZU S 8

FAMILIENZUSCHUSSRACHGEWICHTETEMPRO-KOPF-EIRKOMMElI

monatlicher gewichtetes
Zuschuß Pro-Kopf-Einkommen

S 1.500,-- S 4.300,--

S 1.400,-- S 4.400,--

S 1.300,-- S 4.450,--

S 1.200,-- S 4.500,--

S 1.100,-- S 4.600,--

S 1.000,-- S 4.650,--

S 900,-- S 4.700,--

S 800,-- S 4.800,--

S 700,-- S 4.850,--

S 600,-- S 4.900,--

S 500,-- S 5.000,--



VOR B L A T T

Problem:

Kinderreiche Familien und alleinstehende Erziehungsberechtigte mit

unversorgten Kindern im gemeinsamen Haushalt zählen im Durchschnitt

zu den einkommenschwachen Bevölkerungsgruppen. Die Familie hat in

unserer Gesellschaft wichtige Funktionen wahrzunehmen. Damit ihr das

auch ermöglicht werden kann, ist eine besondere Unterstützung und

Förderung eine gesellschaftliche Notwendigkeit.

Ziel:

Der Bund hat in seinem neuen Familienpaket auf gesetzlicher Basis

Maßnahmen vorgesehen, die den Eltern eine Erleichterung bei der

Pflege und Erziehung ihrer Kinder bringen sollte. Diese Maßnahmen

ermöglichen vor allem jenen Familien, die zu den einkommenschwachen

Bevölkerungsgruppen zu zählen sind, nicht immer ihren Aufgaben in

der Gesellschaft gerecht zu werden. Da das Land Burgenland mit dem

Bund hinsichtlich des Stellenwertes der Familie in unserer Gesell

schaft übereinstimmt, ist es erforderlich auf gesetzlicher Basis

Vorkehrungen zu treffen, um durch ein sozial ausgewogenes Förde

rungssystem Hilfestellung gewähren zu können. Mit dem vorliegenden

Gesetzesentwurf sollen vor allem jene Bevölkerungsgruppen im Burgen

land gefördert und unterstützt werden, die Sorgepflichten für

unversorgte Kinder zu tragen haben.

Alternativen:

Keine.

Kosten:

Für die DurchfÜhrung der Förderungsmaßnahmen entstehen für den

LandeshaushaI t Kosten von etwa S 25 Mio. Diesbezügliche budgetäre

Vorkehrungen wurden bereits getroffen.



E R L Ä U T E RUN GEN

1. Allgemeines:

Die vom Bund in den vergangenen Jahren in seinem Familienpaket

vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Familien, reichen vor allem

für jene Familien nicht immer aus, die zu den einkommenschwachen

Bevölkerungsgruppen zählen. Aus diesen Überlegungen haben einzelne

Bundesländer zusätzliche Förderungsmaßnahmen vorgesehen.

Da das Land Burgenland mit dem Bund darüber übereinstimmt, daß die

Familien in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen wahrzunehmen

haben, haben sich die politischen Parteien des Landes darüber

geeinigt, daß in diesem Bereich eine sozial ausgewogene Landesunter

stützung auf gesetzlicher Basis vorzusehen wäre. Im Arbeitsüberein

kommen der derzeitigen Regierungsparteien wurde eine diesbezügliche

Gesetzesvorlage noch für das Jahr 1991 vorgesehen:

2. Zielsetzung:

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die Maßnahmen des Bundes

w.z.B. Familienbeihilfe, Karenzurlaubsgeld, Teilzeitbeihilfe,

Zuschlag zur Geburtenbeihilfe - durch entsprechende Leistungen des

Landes Gewährung eines Familienzuschusses unterstützt bzw.

ausgebaut werden. Gerade junge Familien werden durch ihre Sorge

pflichten für unversorgte Kinder finanziell stark belastet. Dadurch

entsteht in vielen FäJ,len der Zwang, daß bereits nach den ersten

beiden Lebensjahren eines Kindes, in denen in einer großen Zahl der

Fälle der Karenzurlaub in Anspruch genommen wird, beide Elternteile

wieder einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen. Dies trifft im

verstärkten Ausmaß sinngemäß auch auf die Alleinerzieher zu.

Mit den gegenständlichen Bestimmungen soll erreicht werden, daß

Kinder auch im 3. Lebensjahr in einem größeren Ausmaß von ihren

Eltern gepflegt und erzogen werden.



2

3. Anrechenbares Einkommen:

Bei der Berücksichtigung des Einkommens der Förderungswerber werden

jene zweckgebundenen Zuwendungen und Beihilfen nicht herangezogen,

die entweder zur Abdeckung des Mehraufwandes wegen körperlicher und

geistiger Behinderung oder wegen Vorliegens von Hilflosigkeit oder

Pflegebedürftigkeit gewährt werden. Hiezu kommt noch, daß die

Familienbeihilfen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 nicht

herangezogen werden, um kinderreiche Familien von der Förderung

nicht auszuschließen.

4. Berechnung des Familienzuschusses:

Die Höhe des Familienzuschusses soll sozial ausgewogen festgelegt

werden. Hiezu ist es erforderlich, das Einkommen unter Berücksichti

gung der im Familienverband lebenden Personen zu gewichten, wobei

verschiedene Gewichtungseinheiten für die einzelnen Familienmit

glieder festgelegt werden. Durch das Zusammenzählen der Gewichtungs

einheiten jeder Familie wird der jeweilige Gewichtungsfaktor ge

bildet. Das gewichtete pro-Kopf-Einkommen der Familie wird gebildet

aus dem anrechenbaren Familieneinkommen geteilt durch den Ge

wichtungsfaktor. Die jeweilige Höhe des Familienzuschusses richtet

sich nach dem jeweils festgestellten pro-Kopf-Einkommen der Familie.

Durch die Festlegung einer Höchstgrenze des Einkommens wird vor

allem die soziale Komponente berücksichtigt.

5. Kosten:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlich erfaßten Personenkreises

sowie der vorgesehenen Zuschußhöhe werden die geplanten Maßnahmen

für das Land Kosten von rund 5 25 Mio. verursachen. Dieser Betrag

kann durch eine äußerst sparsame Budgetpolitik in anderen Bereichen

des Landeshaushaltes aufgebracht werden. Trotz dieser nicht unbe

trächtlichen Belastung des Landes stellt das vorliegende Gesetzes

vorhaben - wie bereits vorher ausgeführt - eine unbedingte Not

wendigkeit im Interesse unserer Familien dar.
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6. Schlußbemerkungen:

Das vorliegende Vorhaben des Landes stellt nur einen Aspekt der

Familienpolitik des Landes dar. Die im burgenländischen Wohnbau

förderungsgesetz 1991, LGBl. Nr. 53, vorgesehenen Sonderbestimmungen

für die burgenländischen Familien sind sicher als ein sehr wichtiger

Schritt im Sinne einer positiven Familienpolitik anzusehen. Neben

anderen Maßnahmen im Sozial- und Wirtschaftsbereich werden aber auch

im Bereich der Erziehungs- und Bildungspolitik Überlegungen anzu

stellen sein, wie ein umfassendes positives Klima für die Familien

erreicht werden kann.


